
DIE LINKE. Sachsen 
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F. Parteiinterna 

F.7. Solidarischer Finanzausgleich im Landesverband 

Ä.F.7.2. Änderungsantrag: Anpassung Grundpauschale 

Einreicher*innen: Finanzbeirat 

 

 

Der Landesparteitag der LINKEN Sachsen möge folgendes beschließen: 

 

Die im Punkt 3., Schritt 3b – SVs/KV: vorgeschlagene Grundpauschale ist bis zur Beschlussfassung des 

Finanzausgleichs hinsichtlich ihrer Höhe durch den Finanzbeirat zu überprüfen. Falls sich daraus ein 

anderer Betrag der Grundpauschale ergibt, ist dieser entsprechend anzupassen. 

 

 

Begründung: 

 

Zur gemeinsamen Beratung von Landesvorstand, Landesrat und Kreisvorsitzenden am 2. September 2021 

wurde dem Antrag des Finanzbeirates mehrheitlich zugestimmt und dieser in der Fassung des 

Beschlusses B 7 – 239 -1 dem Parteitag vorgelegt. Zu dieser Beratung gab es Anregungen und Wünsche 

in wenigen Punkten diesen genauer zu fassen. Diesem Anliegen entspricht der vorgelegte 

Änderungsantrag. 

 

Insbesondere wird klargestellt, dass die Umstellung des Finanzausgleichs zum 1. Januar 2023 erfolgen 

soll. Der dafür notwendige Finanzbeschluss soll bis Mitte 2022 getroffen werden, damit alle Gliederungen 

innerhalb des Landesverbandes rechtzeitig Planungssicherheit ihrer Finanzen erhalten. Dieses 

Finanzmodell hat nicht die Aufgabe, die konkreten Finanzmittel des Landesverbandes (Landes- & 

Kreisebene) festzulegen. Dies ist weiterhin Aufgabe des sogenannten „kleinen Parteitages“. Das 

Finanzmodell schafft auch nicht mehr Finanzmittel, sondern hat das Ziel, eine Umpriorisierung 

vorzunehmen, hin zu aufgaben-priorisierter Finanzierung, die der „kleine Parteitag“ über den 

Finanzplanbeschluss austarieren muss. 

 

Das Ziel ist, bei personell stark-schwindenden & finanziell leicht-schwindenden Ressourcen der 

Gesamtpartei, eine Arbeitsfähigkeit durchzufinanzieren, die einer innerparteilichen, solidarischen 

Gesamtabwägung folgt. 

In den vergangenen Jahren haben im Landesverband etliche Aufgaben-Zentralisierungen 

stattgefunden (grundlegend auf Wunsch der Kreisverbände). Strukturelle Finanz- 

Zentralisierungen haben seit Parteigründung 2007 keine stattgefunden. (Die 50/46/4-Änderung 

hatte keine Finanz-Zentralisierung zur Folge.) 

Das neue Finanzmodell beschließt auch keine Aufgaben-Zentralisierungen. Sollten diese jedoch zukünftig 

von den Kreisverbänden über den ‚kleinen Parteitag‘ gewollt werden (und machbar/sinnvoll sein), so ist 

deren Durchfinanzierung über den Finanzplan prinzipiell möglich. 

 

 

Entscheidung des Landesparteitages: 

 


